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Rehabilitation GESETZLICHE RENTENVERSICHERUNG 

Verordnungen von Arznei,- Heil,- und Hilfsmitteln bei stationärem und ganztägig ambulantem Aufenthalt Stand: 17. Februar 2023 

 

 
 
Ergo:  Egal welche Konstellation jeweils gegeben ist, während einer stationären oder ganztägig ambulanten Rehabilitation zu Lasten 
des gesetzlichen Rentenversicherungsträgers darf der niedergelassene oder ermächtigte Vertragsarzt keine Verordnungen zu 
Lasten der GKV ausstellen! 
 
Von der Reha-Einrichtung beauftragte diagnostische Leistungen und/oder kurative Behandlungen sind gemäß GOÄ mit dieser abzurechnen. 
Notwendige Arznei-, Heil- und Hilfsmittel sind der Reha-Einrichtung als Empfehlung mitzuteilen. 

Interkurrente Erkrankung Chronische Erkrankung 
 Versorgung mit Arznei-, Heil- und  

     Hilfsmitteln erfolgt über Reha- 

     Einrichtung 

Kostenträger ist die gesetzliche 

Rentenversicherung  

(unabhängig, ob Zusammenhang mit 

Heilbehandlungsleiden gegeben ist) 

 keine ambulante vertragsärztliche  

     Verordnung zu Lasten GKV ! 

Krankenhauspflegebedürftigkeit? ja 

nein 

Kostenträger bei Krankenhausaufenthalt ist 

immer die gesetzliche Krankenversicherung. 

(unabhängig, ob Zusammenhang mit 

Heilbehandlungsleiden gegeben ist) 

 keine ambulante vertragsärztliche  

     Verordnung zu Lasten der GKV 

Kostenträger ist die gesetzliche 

Rentenversicherung 

(unabhängig, ob Zusammenhang mit 

Heilbehandlungsleiden gegeben ist) 

 keine ambulante vertragsärztliche  

     Verordnung zu Lasten GKV 

Rehabilitation zu Lasten des Rentenversicherungsträgers (BFA einschl. LVA) 

- medizinische Rehabilitation 

- Anschlussheilbehandlung (AHB) bzw. Anschlussrehabilitation (AR) 

Grundlage: 

§ 13 SGB VI i. V. m. der Vereinbarung zur 

Leistungsabgrenzung nach § 13 Abs. 4 SGB VI 

Grundlage: 

§ 26 (Abs. 2) SGB IX 

i. V. m. § 4 (Abs. 2) SGB IX  

Grundlage: 

§ 39 (Abs.1) SGB V (Krankenhausbehandlung) 

 


